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§ 459f ASVG Mitwirkung bei der
Feststellung des gewohnlichen

Aufenthalts im Inland

ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.01.2026

8 459f.

Die Fremdenpolizeibehérden und die Niederlassungs- und Aufenthaltsbehdrden haben den Tragern der
Pensionsversicherung auf Anfrage alle mafRgebenden Informationen, insbesondere jene zur Feststellung und
Uberprifung des gewdhnlichen Aufenthalts im Inland und dessen RechtmiRigkeit, (ber tatsichlich verfliigbare
Unterhaltsmittel, getrennt nach der Bezugsquelle (wie Erwerbs- oder Pensionseinkommen, Unterhalt, Sachleistungen,
Leistungen der Sozialhilfe, Haftungen oder Leistungen aus einer Haftungserklarung oder Patenschaftserklarung oder
Verpflichtungserklarung), und Uber die Angehorigeneigenschaft, zu Ubermitteln, soweit diese Informationen den
Behorden vorliegen und fir ihre Entscheidung relevant waren.

In Kraft seit 01.01.2010 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/459f
file:///

	§ 459f ASVG Mitwirkung bei der Feststellung des gewöhnlichen Aufenthalts im Inland
	ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz


